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Sekundarstufe I 

1 Allgemeines 

In allen Lernjahren wird auf zielgerichteten und abwechslungsreichen 

Methodeneinsatz geachtet. Die Gliederung der zu vermittelnden Kompetenzen erfolgt 

nach den in den Fachanforderungen definierten Kompetenzbereichen. Dabei werden 

alle kommunikativen Kompetenzfacetten in jeder Lektion mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten thematisiert und geschult. Entsprechend der jeweiligen 

Kommunikationsabsicht erwerben die Schülerinnen und Schüler die dabei 

notwendigen methodischen und interkulturellen Kompetenzen sowie sprachlichen 

Mittel. 

Bezeichnungen und Begriffe im gesamten Unterricht werden gemäß dem eingeführten 

Lehrwerk verwendet. 

1.1 Lehrwerk 

Es wird vom 1. bis 4. Lernjahr mit dem Klett-Lehrwerk Découvertes Série jaune 

gearbeitet. Dabei werden die verfügbaren Zusatzmaterialien wie Folien, Tonträger, 

DVDs etc. verwendet. Die Arbeit der Lehrkraft kann auch auf Basis des digitalen 

Unterrichtsassistenten oder mithilfe von E-Books erfolgen. 

Aufgrund der „schulbuchfreien Schultasche“ lassen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Bücher zuhause oder im Spind in der Schule bis zur Abgabe am Ende des Schuljahres. 

In den Kabinetten steht ein halber Klassensatz zur Nutzung als Präsensexemplare im 

Unterricht zur Verfügung. 

Es werden für jedes Lehrwerk verpflichtend von allen Schülerinnen und Schülern zu 

Beginn des Schuljahres das Cahier d´Activités (Arbeitsheft) und das Grammatische 

Beiheft angeschafft. 

1.2 Differenzierungsangebote 

Für das Fach Französisch existieren verschiedene Differenzierungsangebote für den 

Unterricht, welches zum einen den Einsatz von  

- Zusatzmaterialien (En plus, …) zur Binnendifferenzierung 

- Zusatzlektüren passend zum aktuellen Unterrichtsthema zur individuellen 

Förderung 

umfasst. Gleichzeitig kann eine Differenzierung im konkreten Unterrichtsgeschehen 

erfolgen, indem 

- Schülerinnen und Schüler als Experten (S helfen S) 

- eine zusätzliche Lehrkraft im Rahmen von Intensivierungsstunden 



 
 

 

eingesetzt werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, freiwillig an 

der DELF-AG teilzunehmen und auf die DELF-Prüfung der unterschiedlichen Niveaus 

adäquat vorbereitet zu werden. In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, 

mithilfe des Onlinetestangebots des Klett-Verlags (testen-und-foerdern.de) individuelle 

Leistungsstände zu erfassen und passende Förderangebote zu erstellen. 

1.3 Austausch 

Für die Schülerinnen und Schüler des 3. bzw. 4. Lernjahres (aktuell Klassen 8 und 9) 

besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Frankreichaustausch mit dem Collège 

Diderot in Deuil-la-Barre, auf welchen die Schülerinnen und Schüler sowohl in 

Thematischer als auch auf sprachlicher Ebene auch im Unterricht vorbereitet werden. 

Die Durchführung ist jedoch abhängig von den Kapazitäten und organisatorischen 

Gegebenheiten der beteiligten Schulen. Eine Auswahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler erfolgt nach dem Losverfahren. 

1.4 Digitale Medien im Fach Französisch 

Die folgende Tabelle und Übersicht verdeutlichen die Umsetzung des im 

Strategiepapier der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ formulierten 

Bildungsauftrag. Gleichzeitig sind fachspezifisch sinnvolle Konkretisierungen für die 

schulinternen Fachcurricula enthalten. Es handelt sich um Beispiele für die Arbeit mit 

digitalen Medien, die sowohl an den Fachanforderungen mit den entsprechenden 

Kompetenzformulierungen orientiert sind als auch in tabellarischer Form 

Konkretisierungsmöglichkeiten benennen. 



 
 

 



 
 

 

 

2 1. Lernjahr 

Kompetenz-

bereich 

Elemente 



 
 

 

Kommunikative 

Kompetenzen 

- Sich begrüßen / verabschieden; fragen und sagen, wer 

jemand ist 

- Sagen, woher man kommt 

- Fragen, was jemand macht 

- Verstehen, was jemand mag 

- Sagen, wo jemand wohnt 

- Über seine Familie sprechen 

- Personen vorstellen 

- Über die Schule sprechen 

- Vorschläge machen, reagieren 

- Über Vorhaben sprechen 

- Vergangene Ereignisse erzählen 

- Ein Einkaufsgespräch führen 

Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

Grammatik: 

- Der bestimmte und der unbestimmte Artikel im Singular und 

Plural 

- Die Konjugation der unregelmäßigen Verben être, avoir, 

aller, faire, prendre, mettre, lire, écrire  

- Die Verben mit der Endung –er  

- Die Frageformeln Qui est-ce? und Est-ce que… ?  

- Die Possessivbegleiter  

- Die Verneinungen mit ne…pas, ne…plus und ne…rien  

- Die Präposition à bzw. de und der bestimmte Artikel  

- Das Futur composé  

- Der Imperativ im Singular und Plural  

- Das Passé composé mit avoir  

- Das Adjektiv  

- Das direkte und das indirekte Objekt 

- Angaben über Mengen 

Interkulturelle 

Kompetenzen 

- praktische Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen 

- Umgang mit kultureller Differenz  

- soziokulturelles Orientierungswissen 

 

Methodische 

Kompetenzen 

- Sprechfertigkeiten in kommunikativen Alltagssituationen üben 

- Textrezeption (Fragen beantworten, vrai/faux-Aussagen 

treffen, einen Text zusammenfassen …) 



 
 

 

- Textproduktion (Verfassen von Steckbriefen, Dialogen, E-

Mails; Vorstellen einer Person, Texte zu Bildern / eine kleine 

Geschichte schreiben … ) 

- Lernstrategien 

- Interaktion (Dialoge schreiben und sprechen, eine Szene 

nachspielen, ein Interview durchführen …) 

 

Für dieses Lernjahr können folgende Lektüren als Ergänzung oder Differenzierung 

genutzt werden: 

- Le garcon sans voix (Theaterstück) 

- Sous le soleil de Nice (Marceline Putnai) 

- Bonjour, Arthur ! (Laurent Jouvet) 

Diese Lektüren müssen nicht dem aktuellen Lehrwerk zuzuordnen sein, sondern 

können auch aus vorherigen Versionen des Lehrwerks stammen. 

- Moustique et Malabar (Ulrike Bocquillon) 

- Félix et les Diabolos Menthe (Isabelle Darras) 

- Le 14 Juillet d’Arthur (Laurent Jouvet) 

- L’école du labrador (Léo Koesten) 

- Le secret de Monsieur Wang (Marceline Putnai) 

- Pas de panique, Arthur ! (Laurent Jouvet) 

3 2. Lernjahr 

4 3. Lernjahr 

5 4. Lernjahr 

6 Leistungsbewertung 

Die Zeugnisnote setzt sich aus den Leistungsnachweisen (Klassenarbeiten bzw. 

gleichwertigen Ersatzleistungen) und den verschiedenen Unterrichtsbeiträgen 

zusammen. Die Unterrichtsbeiträge sind dabei ohne feste Vorgabe der Gewichtung 

bei der Ermittlung der Zeugnisnote stärker zu bewerten. 

6.1 Unterrichtsbeiträge 

Die verschiedenen Unterrichtsbeträge speisen sich vorwiegend aus mündlichen 

Beträgen zum Unterrichtsgeschehen. Ergänzt werden die individuellen mündlichen 

Beiträge um die Ergebnisse aus regelmäßig geschriebenen Vokabeltest, der 

Vorstellung bzw. Bewertung von Hausaufgaben o. ä. 



 
 

 

In welchem Maße die verschiedenen Aspekte in den Unterrichtsbeiträgen gewichtet 

werden, ist der Fachlehrkraft vorbehalten. Es gilt dabei, dass die mündlichen 

individuellen Unterrichtsbeiträge stärker zu bewerten sind. 

6.2 Leistungsnachweise 

Es wird gemäß der Erlassänderung des MBWK vom 3. Mai 2018 folgende Anzahl an 

Leistungsnachweisen in den einzelnen Klassenstufen geschrieben:  

Klassenstufe Anzahl 

 7 (1. Lernjahr) 5/4 

 8 (2. Lernjahr) 5/4 

 9 (3. Lernjahr) 5/4 

10 (4. Lernjahr) 5/4 

 

Lesehinweis: „5/4“ bedeutet, dass mind. 5 Leistungsnachweise in dem Schuljahr 

durchgeführt werden, davon 4 als „klassische Klassenarbeiten“, also schriftliche 

Leistungsnachweise. Es kann max. 1 Ersatzleistung durchgeführt werden. 

Jeder Leistungsnachweis bzw. jede „klassische Klassenarbeit“ im Fach Französisch 

muss gemäß der Fachanforderungen die folgenden Elemente enthalten: 

- einen „freien“ Schreibteil, z. B. ein Brief, ein Dialog, eine Wegbeschreibung, 

ein Einkaufsgespräch, … 

- eine Hörverstehens- oder Leseverstehensaufgabe 

Die Hörverstehens- und Leseverstehensaufgaben müssen jeweils mindestens 

in zwei Klassenarbeiten vorkommen. 

6.3 Legasthenie 

Bei anerkannter Legasthenie gilt folgender Nachteilsausgleich: 

In der Unter- und Mittelstufe finden grundsätzlich die zurückhaltende Bewertung und 

die Arbeitszeitverlängerung Anwendung. 

6.4 Ersatzleistungen 

Als gleichwertige Leistungsnachweise werden folgende Leistungen festgelegt, die eine 

Klassenarbeit in der Klassenstufe ersetzen.  

1. Lernjahr (Klasse 7): Es findet verpflichtend eine mündliche Sprechprüfung als 

Ersatzleistung statt. 

2. Lernjahr (Klasse 8): Als Ersatzleistung kann in Gruppenarbeit ein Theaterstück 

geschrieben, einstudiert und aufgeführt werden. 



 
 

 

3. Lernjahr (Klasse 9): Es findet verpflichtend eine mündliche Sprechprüfung als 

Ersatzleistung statt. 

4. Lernjahr (Klasse 10): Als Ersatzleistung kann als Projektarbeit ein 

Theaterstück geschrieben und aufgeführt werden bzw. eine Region Frankreichs 

vorgestellt werden. Zudem ist auch das Erstellen eines Lesetagebuchs möglich. 

Die mündliche Sprechprüfung behandelt aktuelle, kommunikative Inhalte zum Thema, 

z.B. Vorstellen der eigenen Person, Einkaufsdialog, Verabredung, Streitgespräch. Die 

Prüfung ist in zwei Teile gegliedert: 

1) Monologisches Sprechen 

- Vorstellung der eigenen Person 

2) Dialogisches Sprechen 

- Rede- bzw. Rollenkarten 

Die Bewertung der mündlichen Sprechprüfung erfolgt auf Grundlage eines 

Bewertungsrasters (vgl. Anhang A) für alle Jahrgänge gleich. Die sprachlichen 

Komponenten des Bewertungsrasters sind dabei ohne feste Vorgabe der Gewichtung 

bei der Ermittlung der Gesamtnote für die Prüfung stärker zu bewerten. Für die beiden 

Prüfungsteile wird ein Bewertungsraster pro Schüler bzw. Schülerin ausgefüllt und 

durch die prüfende und die protokollierende Lehrkraft unterschrieben. 

Sekundarstufe II 

Die inhaltlichen Themenbereiche der Oberstufe sowie mögliche 

Schwerpunktsetzungen leiten sich direkt aus den Fachanforderungen Französisch ab: 



 
 

 

 

Der Themenbereich 1 ist verpflichtend. In jedem Halbjahr in der Oberstufe sollte ein 

thematischer Schwerpunkt stehen. In der Abfolge der Halbjahre können 

Themenbereiche auch mehrfach vorkommen. 

Die Themenbereiche können auf Grundlage der Unterrichtsreihe von Klett „Horizons 

Dossiers“ sowie weiterer Materialien ergänzt durch Lektüren und Filme thematisiert 

werden. 

Die Leistungsnachweise sowie auch das Unterrichtsgeschehen sollten nach 

Möglichkeit die Operatoren enthalten. 



 
 

 

1 Einführungsphase 

Im ersten Halbjahr der Einführungsphase werden die Schülerinnen und Schüler an das 

Arbeiten in der Oberstufe herangeführt. Zum Einstieg in die Oberstufe wird der 

Themenbereich 1 „Être jeune adulte dans la société moderne“ verpflichtend 

durchgenommen. Die individuelle Akzentuierung des Themenbereichs obliegt der 

unterrichtenden Lehrkraft. 

Im zweiten Halbjahr der Einführungsphase steht zunächst die Vorbereitung auf die 

mündliche Sprechprüfung (vgl. Kapitel 4.4) zum Thema „Paris“ im Vordergrund. Die 

Schülerinnen und Schüler erwerben die sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 

eine Bildbeschreibung umfassend durchzuführen, sowie einen Dialog in der 

Fremdsprache zu gestalten. Gleichzeitig erwerben sie im Bereich der interkulturell 

kommunikativen Kompetenz Wissen über die Stadt Paris und die Menschen, die dort 

leben und die diese Stadt besichtigen. 

2 Qualifikationsphase I 

In der Qualifikationsphase I werden in den Kursen der fortgeführten Fremdsprache 

Französisch auf erhöhtem oder grundlegendem Niveau mind. drei Themenbereiche 

abgedeckt. Die Anordnung der Themenbereiche ist der unterrichtenden Lehrkraft 

überlassen. 

3 Qualifikationsphase II 

In der Qualifikationsphase II werden in den Kursen der fortgeführten Fremdsprache 

Französisch auf erhöhtem oder grundlegendem Niveau mind. drei Themenbereiche 

abgedeckt. Die Anordnung der Themenbereiche ist der unterrichtenden Lehrkraft 

überlassen. 

4 Leistungsbewertung 

Die Zeugnisnote setzt sich aus den Leistungsnachweisen (Klassenarbeiten bzw. 

gleichwertigen Ersatzleistungen) und den verschiedenen Unterrichtsbeiträgen 

zusammen. Die Unterrichtsbeiträge sind dabei ohne feste Vorgabe der Gewichtung 

bei der Ermittlung der Zeugnisnote stärker zu bewerten. 

In der Einführungsphase gibt es eine Halbjahresnote sowie eine Ganzjahresnote, bei 

der die Halbjahresnote zu berücksichtigen ist. In der Qualifikationsphase werden die 

Halbjahre einzeln bewertet. 

4.1 Mündliche Unterrichtsbeiträge 

Die verschiedenen Unterrichtsbeträge gliedern sich in mündliche und schriftliche 

Unterrichtsbeiträge. Zu den mündlichen Unterrichtsbeiträge zählen u. a. 

- Beiträge zum Unterrichtsgespräch 



 
 

 

- Präsentation von Hausaufgaben 

- Beiträge zu Partner- und Gruppenarbeit 

- Einzelpräsentationen sowie Präsentationen von Ergebnissen aus 

Gruppen- und Partnerarbeitsphasen oder Projekten 

- fachlich relevante interaktive Formen, wie Rollenspiel, szenische 

Darstellung, Debatte 

Zu den schriftlichen Unterrichtsbeiträgen zählen u. a. 

- Hausaufgaben 

- Handzettel/ Handouts; Thesenpapiere 

- résumé 

- schriftliche Überprüfungen (max. 20 Minuten) 

- compte rendu, rapport 

- unterrichts- oder lektürebegleitende Dossiers 

In welchem Maße die verschiedenen Aspekte in den Unterrichtsbeiträgen gewichtet 

werden, ist der Fachlehrkraft vorbehalten. Es gilt dabei, dass die individuellen 

mündlichen Unterrichtsbeiträge stärker zu bewerten sind als die schriftlichen. 

4.2 schriftliche Unterrichtsbeiträge 

Insgesamt werden im Verlauf der Sekundarstufe II alle Teilkompetenzen der funktional 

kommunikativen Kompetenz (Hör-/Hörsehverstehen, Lesen, Sprechen, Schreiben, 

Sprachmittlung) mind. einmal als (Teil einer) Klassenarbeit oder als gleichwertiger 

Leistungsnachweis überprüft. Die Anzahl der Leistungsnachweise ist nachfolgend 

erläuternd dargestellt. 

Einführungsphase 

In der Einführungsphase müssen die Schülerinnen und Schüler zwei 

Leistungsnachweise erbringen. 

Qualifikationsphase I 

In der Qualifikationsphase I müssen die Schülerinnen und Schüler drei 

Leistungsnachweise erbringen. Die Verteilung der schriftlichen Leistungsnachweise 

obliegt der unterrichtenden Lehrkraft. 

Die Sprachmittlung als (Teil einer) Klassenarbeit wird entweder in der 

Qualifikationsphase I oder II durchgeführt. 

Qualifikationsphase II 



 
 

 

In der Qualifikationsphase II müssen die Schülerinnen und Schüler drei 

Leistungsnachweise erbringen. Die Verteilung der schriftlichen Leistungsnachweise 

obliegt der unterrichtenden Lehrkraft. 

Die Sprachmittlung als (Teil einer) Klassenarbeit wird entweder in der 

Qualifikationsphase I oder II durchgeführt. 

4.3 Legasthenie 

Bei anerkannter Legasthenie gilt folgender Nachteilsausgleich: 

1. Arbeitszeitverlängerung um 10% der eigentlichen Arbeitszeit 

2. Liegt ein offizieller Antrag auf Notenschutz vor, so erfolgt eine zurückhaltende 

Bewertung der Rechtschreibleistungen. 

Eine zurückhaltende Bewertung bedeutet: 

a) Nicht als Fehler gewertet werden: 

- Rechtschreibfehler wie verdrehte Buchstabenkombinationen oder 

Auslassen nicht hörbarer Buchstaben (z.B. sau statt seau) 

- Schriftbilder, die gemäß der Aussprache dem Wort entsprechen (z.B. 

lumiaire statt lumière) 

b) Als Fehler zu werten sind hingegen die Fehler, die auf der Grammatik 

beruhen, wie z.B. Weglassen des Plural – s (les maison statt les maisons) 

oder falsche Konjugationsendungen (tu regarde statt tu regardes). 

 

Dies gilt auch bei semantischen Bedeutungsunterschieden wie z. B. la mer 

statt la mère 

 

3. Auf dem Bewertungsbogen „Schreiben“ (vgl. Anhang B) ist die Rubrik 

Orthographie zu streichen. 

4.4 Ersatzleistungen 

Als gleichwertige Leistungsnachweise werden folgende Leistungen festgelegt, die eine 

Klassenarbeit in der Klassenstufe ersetzen.  

5. Lernjahr (E-Jahrgang): Es findet verpflichtend eine mündliche Sprechprüfung 

als Ersatzleistung statt. 

Die mündliche Sprechprüfung behandelt aktuelle, kommunikative Inhalte zum Thema, 

z.B. Vorstellen der eigenen Person, Einkaufsdialog, Verabredung, Streitgespräch. Die 

Prüfung ist in zwei Teile gegliedert: 

0) Warm-Up 

Zum Einstieg in die Prüfung kann die prüfende Lehrkraft ein paar auflockernde 

Fragen zur Person, zu Interessen, etc. stellen. Diese werden in der Bewertung 

der Sprechprüfung nicht berücksichtigt. 



 
 

 

1) Monologisches Sprechen 

- Bildbeschreibung 

2) Dialogisches Sprechen 

- Rede- bzw. Rollenkarten 

Die Bewertung der mündlichen Sprechprüfung erfolgt auf Grundlage eines 

Bewertungsrasters (vgl. Anhang C) für alle Jahrgänge gleich. Die sprachlichen 

Komponenten des Bewertungsrasters sind dabei ohne feste Vorgabe der Gewichtung 

bei der Ermittlung der Gesamtnote für die Prüfung stärker zu bewerten. Für die beiden 

Prüfungsteile wird ein Bewertungsraster pro Schüler bzw. Schülerin ausgefüllt und 

durch die prüfende und die protokollierende Lehrkraft unterschrieben. 

  



 
 

 

Anhang 

A. Bewertungsraster für die Sprechprüfungen in der Mittelstufe 

  



 
 

 

B. Bewertungsraster für schriftliche Klausuren in der Oberstufe 



 
 

 
 



 
 

 

C. Bewertungsraster für die Sprechprüfungen in der Oberstufe 



 
 

 
 


